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A n t r a g  
 
Der Landtag wolle beschließen, 
 

die Landesregierung zu ersuchen 
 

zu berichten, 
 
1. wie hoch der Prozentanteil der Gesamtwaldfläche der jeweiligen Landkreise ist 

und wie sich die Baumartenanteile der Wälder jeweils zusammensetzen; 
 
2. wie sich die Waldbesitzstruktur jeweils darstellt; 
 
3. wie sich die Schadsituation im Wald, getrennt nach Besitzstruktur, jeweils dar-

stellt und welche Baumarten jeweils in welchem Umfang von welcher Art 
Schaden betroffen sind; 

 
4. wie hoch die zufällige Holznutzung im Vergleich zur geplanten Holznutzung 

zwischen 2017 und 2020 jeweils ist; 
 
5. wie groß jeweils die Gesamtfläche ist, die wiederbewaldet werden muss und 

welche Baumarten dort bei Neupflanzung jeweils anteilig eingesetzt werden; 
 
6. wie hoch jeweils der Anteil der Pflanzung und Saat bei der Wiederbewaldung 

ist; 
 
7. wie hoch jeweils der Anteil der zertifizierten Waldfläche ist (PEFC und FSC); 
 
8. wie hoch jeweils der Bannwald-Anteil, unterschieden nach Waldbesitzart, ist; 
 
9. wie viele Festmeter Holz jeweils unverkauft im Wald liegen und wie viele 

Festmeter aktuell in Nasslagern zwischenlagern; 
 

Antrag 
 
der Abg. Reinhold Pix u. a. GRÜNE 

 

und 
 

Stellungnahme 
 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Aktuelle Situation des Waldes in den einzelnen Landkreisen 
Baden-Württembergs

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet 
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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10. zu welchen Preisen – unter Angabe der langjährigen Durchschnittspreise – die 
unterschiedlichen Holzarten und Qualitäten derzeit jeweils verkauft werden 
und wie das verkaufte Holz zu welchen Anteilen verwertet wird. 

 
 
25. 11. 2020 
 
Pix, Schoch, Behrens, Grath, Braun, Hahn, Walker GRÜNE 
 
 
 
 
 
B e g r ü n d u n g  
 
Nach drei trockenen Jahren ist der Wald von Trocken- und Folgeschäden gezeich-
net. Ziel dieses Antrags ist es, eine Übersicht zur aktuellen Waldsituation der ein-
zelnen Landkreise Baden-Württembergs zu erhalten. 
 
 
 
 
 
S t e l l u n g n a h m e  
 
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2020 Nr. Z(52)-0141.5/624F nimmt das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt 
Stellung: 
 

 
Der Landtag wolle beschließen, 
 

die Landesregierung zu ersuchen 
 

zu berichten, 
 
 

1. wie hoch der Prozentanteil der Gesamtwaldfläche der jeweiligen Landkreise 
ist und wie sich die Baumartenanteile der Wälder jeweils zusammensetzen; 

 

2. wie sich die Waldbesitzstruktur jeweils darstellt; 
 
Zu 1. und 2.: 
 
Die Ergebnisse sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Angaben zu den Baumarten-
anteilen beziehen sich nur auf den öffentlichen Wald, da über den Privatwald kei-
ne aussagekräftigen Daten vorliegen. Die Daten der Bundeswaldinventur sind 
nicht für alle Stadt- und Landkreise ausgewertet, da der statistische Fehler insbe-
sondere für die Stadtkreise zu hoch ist. Informationen zu den vorhandenen Aus-
wertungen der Bundeswaldinventur auf Landkreisebene sind der Homepage der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt zu entnehmen1.  
 
 

3. wie sich die Schadsituation im Wald, getrennt nach Besitzstruktur, jeweils dar-
stellt und welche Baumarten jeweils in welchem Umfang von welcher Art Scha-
den betroffen sind; 

 
Zu 3.: 
 
Die aktuelle Schadsituation im Wald wird kontinuierlich über das Forstliche In-
formationssystem „FOKUS“ für alle in diesem System verbuchenden Betriebe er-
fasst. In diesem System werden die eingeschlagenen Schadholzmengen im Staats-

_____________________________________ 
 

1  Der Wald in Baden-Württemberg – Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3. 
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wald, in einem Großteil des Körperschaftswaldes und in dem von der Landes-
forstverwaltung betreuten Privatwald, differenziert nach Schadursachen, gebucht.  
 

Eine Auswertung der angefallenen Schadholzmengen für das Jahr 2020, getrennt 
nach Waldbesitzart, ist den Anlagen 2 bis 5 zu entnehmen (Stand der Abfrage  
30. November 2020). Zu beachten ist dabei, dass für die angefallenen Schadhöl-
zer jeweils nur eine Schadursache angegeben werden kann. Vielfach handelt es 
sich jedoch um ein Schadgeschehen, welches auf verschiedene Ursachen zurück-
zuführen ist.  
 

Angaben zur Schadsituation der Hauptbaumarten und der sonstigen Nadel- und 
Laubbaumarten auf Landesebene sind dem Waldzustandsbericht zu entnehmen2. 
Dieser wird einmal im Jahr von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg erstellt. Dabei wird die Vitalität der Waldbäume anhand des 
Nadel- bzw. Blattverlustes eingeschätzt. Eine belastbare Aussage auf Landkreis -
ebene kann aufgrund des groben Aufnahmerasters in einem Netz von 8 x 8 km 
nicht getroffen werden.  
 
 

4. wie hoch die zufällige Holznutzung im Vergleich zur geplanten Holznutzung 
zwischen 2017 und 2020 jeweils ist; 

 
Zu 4.: 
 
Die Gegenüberstellung der jährlichen Hiebsätze (geplante Holznutzung) für die 
Jahre 2017 bis 2020 und der zufälligen Holznutzung (ZN) bezieht sich nur auf den 
öffentlichen Wald. Einerseits ist damit gewährleistet, dass die Grundgesamtheit für 
die Gegenüberstellung die gleiche ist und andererseits ist die Datenlage für die Pri-
vatwälder nicht sehr aussagekräftig. Daher bestünde zudem die Gefahr, dass der 
Datenschutz der Privatwaldbesitzerinnen und Privatwaldbesitzer nicht mehr ge-
währleistet wäre. Die Gegenüberstellung der ZN und der jährlichen Hiebsätze sind 
den Anlagen 6 und 7 zu entnehmen (Stand der Abfrage 30. November 2020). 
 
 

5. wie groß jeweils die Gesamtfläche ist, die wiederbewaldet werden muss und 
welche Baumarten dort bei Neupflanzung jeweils anteilig eingesetzt werden; 

 

6. wie hoch jeweils der Anteil der Pflanzung und Saat bei der Wiederbewaldung 
ist; 

 
Zu 5. und 6.: 
 
Der Landesregierung liegt eine landesweite Abschätzung über die Schadflächen 
vor. Die Schätzung über die notwendige Wiederbewaldungsfläche nach den letz-
ten Kalamitätsjahren erfolgte Ende Juni 2020 auf Basis der verbuchten Schad-
holzmengen. 
 

Für die landesweite Abschätzung musste zwischen Wäldern in öffentlichem und 
privatem Besitz differenziert werden. Während für den öffentlichen Wald auf-
grund umfangreicher Datengrundlagen eine differenzierte Abschätzung erfolgen 
konnte, war für den Privatwald nur eine überschlägige Pauschalschätzung mög-
lich. Die Abschätzung gilt für einen Zeitraum von 2018 bis 2022; die Werte für 
2018 bis 2020 basieren auf Daten zu bereits verbuchten Schäden. Die Prognose 
für 2021 und 2022 erfolgte vor dem Hintergrund der Annahme, dass sich das 
Schadgeschehen selbst bei „normalem“ Witterungsverlauf frühestens ab 2023 
wieder entspannt haben dürfte.  
 

Der Abschätzung der voraussichtlich aktiv zu verjüngenden Schadflächen liegen 
folgende Arbeitsschritte zugrunde: 
 
1. Erfassung der Schadholzmengen  
 
Für den öffentlichen Wald wurden die im Zuge der Waldschäden anfallenden 
Schadholzmengen zusammengestellt. 
 

_____________________________________ 
 

2  Waldzustandsbericht 2020. 
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Für den Privatwald wurde eine pauschalierte Schätzung der Schadholzmengen 
proportional zu den nach der Bundeswaldinventur im Privatwald ausgewiesenen 
Flächen der Baumarten vorgenommen. 
 
2. Herleitung der Schad- und Verjüngungsflächen aus den Schadholzmengen 
 
Die für den Zeitraum von 2018 bis 2022 bilanzierten Schadholzmengen wurden 
in „massenäquivalente“ Schadflächen umgerechnet. Die Umrechnungsbasis dafür 
bildeten holzartentypische Hektar-Durchschnittsvorräte. 
 
Zu verjüngende Schadflächen für 2018 bis 2022: 
 

 
3. Herleitung der Flächen für die aktive Wiederbewaldung durch Pflanzung oder 

Saat 
 
Den letzten Arbeitsschritt bildete schließlich die Ermittlung des Anteils der 
Schadflächen, auf denen nicht mit ausreichender – oder den Zielen der Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzer – entsprechender Naturverjüngung gerechnet werden 
kann und daher voraussichtlich aktive Maßnahmen zur Wiederbewaldung durch 
Pflanzung oder Saat ergriffen werden müssen. Für diese Abschätzung wurde auf 
entsprechende Werte zurückgegriffen, die seinerzeit im Zusammenhang mit der 
„Revision Wiederbewaldung“ bei der Verjüngung der nach dem Sturm „Lothar“ 
entstandenen Schadflächen erhoben worden waren. Demnach ist im Regelfall mit 
einer Naturverjüngungsquote von rund 50 Prozent zu rechnen; bei Buche sogar 
mit 90 Prozent.  
 

Daraus ergibt sich eine von 2018 bis 2022 entstehende Fläche von insgesamt rund 
26.000 Hektar auf denen eine aktive Wiederbewaldung durch Pflanzung oder Saat 
notwendig ist. Auf den Staatswald entfallen dabei rund 5.000, auf den Körper-
schaftswald rund 10.000 und auf den Privatwald rund 11.000 Hektar. 
 
Anteil der Pflanzung und Saat bei der Wiederbewaldung 
 
Der Anteil der Saat an den Flächen zur aktiven Wiederbewaldung wird aufgrund 
von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit geschätzt bei rund 5 Prozent und 
dementsprechend für die Pflanzung bei 95 Prozent liegen. Für die Saat werden 
überwiegend die beiden Eichenarten und in geringem Umfang die Sandbirke ein-
gesetzt. Der Grund für die geringen Flächenanteile der Wälder, die über die Saat 
verjüngt werden, liegt nach Einschätzung der Landesregierung an den hohen 
Standards an die entsprechende Flächenvorbereitung, an angepasste Wildbestände 
und an die Verfügbarkeit von Saatgut passender Herkunft in ausreichender Men-
ge. 
 

Auch im Interesse einer effizienten Verwendung des nur in begrenztem Umfang 
verfügbarem geeigneten Vermehrungsguts ist eine Ausweitung der Verjüngung 
durch Saat insbesondere vor dem Hintergrund der Wiederbewaldung der großen 
Schadflächen wenig sinnvoll. Mit der aus einer entsprechenden Menge geernteten 
Saatguts angezogenen Pflanzenmenge kann eine viel größere Schadfläche mit ge-
eignetem Vermehrungsgut wiederbewaldet werden, als wenn das Saatgut direkt 
im Wald ausgesät wird.

Fläche Verjüngungszugang 
aus 

Staatswald  
[Hektar] 

Körperschaftswald 
[Hektar] 

Privatwald  
[Hektar] 

Summe 
[Hektar] 

Fichte 
Tanne 
Kiefer 
sonstige Nadelbäume 

7.100 
700 

1.000 
300 

11.600 
1.000 
700 
700 

16.500 
1.200 
700 

35.200 
2.900 
2.400 
1.000 

Buche 
Esche 
sonstige Laubbäume 

600 
900 
200 

1.100 
3.800 
900 

600 
3.100 

2.300 
7.800 
1.100 

Summe 10.800 19.800 22.100 52.700 
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Einschätzung zu den verwendeten Baumarten für die Wiederbewaldung 
 
Zur Beantwortung der Frage hat die Landesforstverwaltung auf Basis der Schwer-
punktschadregionen, der dort vorhandenen Baumarten und Standorte sowie der 
regionalen Klimaerwartungen eine gutachterliche Einschätzung der Laub- und 
Nadelholzanteile an der aktiven Wiederbewaldung vorgenommen.  
 

Die Schätzung ergab für den öffentlichen Wald einen Anteil der Laubbäume von 
rund 60 Prozent und der Nadelbäume von rund 40 Prozent. Im Privatwald werden 
die Anteile geschätzt bei rund 60 Prozent Nadel- und 40 Prozent Laubholz liegen.  
 

Hinsichtlich der Empfehlungen zur Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen 
wird auf die Beantwortung des Antrags der Abgeordneten Petra Krebs GRÜNE, 
Drucksache 16/9161, verwiesen. 
 
 

7. wie hoch jeweils der Anteil der zertifizierten Waldfläche ist (PEFC und FSC); 
 
Zu 7.: 
 
Daten zu den Zertifizierungen der Forstbetriebe liegen der Landesregierung nicht 
vor. Daher werden hier die Daten von PEFC3 und FSC4 für Baden-Württemberg 
wiedergegeben: 
 

 

(Es sind Doppelzertifizierungen möglich) 
 
 

8. wie hoch jeweils der Bannwald-Anteil, unterschieden nach Waldbesitzart, ist; 
 
Zu 8.: 
 
Der Anlage 8 sind die Anteile der Bannwälder in den Stadt- und Landkreisen, un-
terschieden nach Waldbesitzart, zu entnehmen (Stand der Abfrage 30. November 
2020).  
 
 

9. wie viele Festmeter Holz jeweils unverkauft im Wald liegen und wie viele Fest-
meter aktuell in Nasslagern zwischenlagern; 

 
Zu 9.: 
 
Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse sowohl über unverkaufte Holz-
mengen im Wald als auch über die in Nassholzlagerplätzen eingelagerten Holz-
mengen vor, da die Vermarktung von Holz aus dem Nichtstaatswald seit dem  
1. Januar 2020 keine staatliche Aufgabe mehr ist. 
 

Nach dem Orkan „Sabine“ Anfang des Jahres wurden aufgrund des sehr hohen 
Sturmholzanfalls große Anstrengungen unternommen, neben den bestehenden, in 
Betrieb befindlichen Nassholzlagerplätzen „ruhende“ Plätze zu aktivieren und 
neue Nassholzlagerplätze zu beantragen und einzurichten. Es handelt sich um ins-
gesamt 69 Nassholzlagerplätze mit einer Einlagerungskapazität von insgesamt et-

_____________________________________ 
 

3  PEFC in Baden-Württemberg (Daten der Homepage abgerufen am 4. Dezember 2020). 
 

4  FSC Zertifizierte Waldfläche (Stand 6. Februar 2020). 
 

5  Daten der Bundeswaldinventur 2012 für Baden-Württemberg.

FSC PEFC Gesamtwaldfläche 
nach BWI 35 

[Hektar] 
zertifizierte 
Waldfläche 

[Hektar] 

Anteil an 
Gesamtwald-

fläche 
[Prozent] 

zertifizierte 
Waldfläche 

[Hektar] 

Anteil an 
Gesamtwald-

fläche 
[Prozent] 

349.401,5 26 1.131.345 82 1.371.847 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9354

6

wa 950.000 Festmetern. Die tatsächlichen Einlagerungsmengen sind nicht be-
kannt. Hinsichtlich der Lagerkapazitäten wird auf die Beantwortung des Antrags 
der Abgeordneten Emil Sänze u. a. AFD, Drucksache 16/8321, verwiesen. 
 
 

10. zu welchen Preisen – unter Angabe der langjährigen Durchschnittspreise – 
die unterschiedlichen Holzarten und Qualitäten derzeit jeweils verkauft wer-
den und wie das verkaufte Holz zu welchen Anteilen verwertet wird. 

 
Zu 10.: 
 
Aus der in Antwort zu Frage 9 genannten Gründen sind der Landesregierung die 
von den nichtstaatlichen Waldbesitzern aktuell erzielbaren Holzpreise und die 
konkrete Verwertung des Holzes nicht bekannt. Die von ForstBW Anstalt öffent-
lichen Rechts aktuell erzielbaren Holzpreise sind als Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse einzustufen und dürfen nicht veröffentlicht werden. 
 
 
 

Hauk 
 

Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz
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Anlage zu Frage 4 
Daten für die Körperschaftswälder
Alle Angaben in Festmeter
ZN= zufällige Holznutzung
Kreis-Nr. Stadt-/Landkreis jährlicher Hiebsatz ZN 2017 ZN 2018 ZN 2019 ZN 2020

111 Stuttgart 12.500 777 2.413 2.081 231

115 Böblingen 73.973 5.471 22.597 28.300 26.723

116 Esslingen 55.207 13.335 27.606 23.306 23.124

117 Göppingen 32.179 7.600 15.937 18.306 14.969

118 Ludwigsburg 39.805 5.684 10.132 27.274 25.325

119 Rems-Murr-Kreis 48.409 8.012 26.768 52.078 42.092

121 Heilbronn Stadtkreis 5.600 2.171 3.555 4.599 3.568

125 Heilbronn Landkreis 92.057 20.200 38.014 62.167 78.468

126 Hohenlohekreis 26.377 7.791 13.864 35.474 30.384

127 Schwäbisch-Hall 40.940 9.646 12.793 36.133 37.557

128 Main-Tauber-Kreis 81.828 8.606 10.877 46.005 44.561

135 Heidenheim 44.304 6.710 11.854 13.792 13.303

136 Ostalbkreis 52.920 11.174 18.407 22.073 19.871

211 Baden-Baden 35.967 2.715 13.171 17.825 7.504

212 Karlsruhe Stadtkreis 14.219 1.631 1.155 3.013 5.094

215 Karlsruhe Landkreis 138.975 24.392 45.391 76.823 88.034

216 Rastatt 131.566 19.436 42.868 58.966 34.388

221 Heidelberg* 24.000 764 4.863 5.978 5.956

222 Mannheim 231 305 814 3.195 0

225 Neckar-Odenwald-Kreis 173.673 16.371 33.707 81.062 86.479

226 Rhein-Neckar-Kreis 138.863 17.075 35.030 56.467 70.235

231 Pforzheim 8.013 1.039 1.366 5.493 3.145

235 Calw 125.823 14.453 38.688 40.204 38.612

236 Enzkreis 85.152 7.217 21.592 36.310 40.579

237 Freudenstadt 117.577 20.258 48.251 41.923 64.219

311 Freiburg 35.596 13.947 25.340 31.086 18.699

315 Breisgau-Hochschwarzwald 180.965 37.951 119.014 109.021 169.021

316 Emmendingen 68.317 9.331 16.794 14.797 14.644

317 Ortenaukreis 234.111 65.796 114.460 156.093 111.188

325 Rottweil 122.127 34.481 62.407 69.780 98.556

326 Schwarzwald-Baar-Kreis 175.202 26.167 66.491 77.746 229.687

327 Tuttlingen 159.197 19.021 46.114 95.527 73.183

335 Konstanz 87.890 36.552 70.680 83.650 89.571

336 Lörrach 142.850 17.974 89.011 96.147 117.456

337 Waldshut 126.821 35.304 109.136 162.290 200.266

415 Reutlingen 126.738 22.904 32.363 53.073 47.063

416 Tübingen 56.875 9.329 12.914 20.582 19.919

417 Zollernalbkreis 180.270 18.849 31.743 79.598 51.262

421 Ulm Stadtkreis 8.861 3.002 8.088 5.521 7.605

425 Alb-Donau-Kreis 60.331 10.566 21.884 22.736 21.848

426 Biberach 77.918 21.935 43.145 30.724 62.067

435 Bodenseekreis 54.399 12.470 37.941 35.983 33.514

436 Ravensburg 42.278 15.871 27.214 31.579 40.424

437 Sigmaringen 183.772 41.566 59.111 62.516 73.180

Gesamtergebnis 3.724.675 685.846 1.495.562 2.037.296 2.283.573

* angegebener Hiebsatz ist erst ab dem 1.1.2020, dem Stichtag der Forsteinrichtung, gültig

Anlage 6
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Anlage zu Frage 4 
Daten für den Staatswald
Alle Angaben in Festmeter
ZN= zufällige Holznutzung
FORSTAMTNR Stadt-/Landkreis jährlicher Hiebsatz ZN 2017 ZN 2018 ZN 2019 ZN 2020

111 Stuttgart 11.275 208 2.001 1.713 2.701

115 Böblingen 24.014 1.593 4.412 3.221 7.241

116 Esslingen 42.600 6.839 16.022 13.484 15.152

117 Göppingen 43.956 8.488 16.871 13.503 15.891

118 Ludwigsburg 7.000 1.938 2.324 5.941 5.161

119 Rems-Murr-Kreis 127.600 13.681 47.707 69.242 70.999

121 Heilbronn Stadtkreis*
125 Heilbronn Landkreis 41.343 4.802 9.815 19.243 20.248

126 Hohenlohekreis 28.350 5.265 16.660 25.950 18.282

127 Schwäbisch-Hall 85.010 30.382 26.972 94.847 55.573

128 Main-Tauber-Kreis 36.399 7.166 9.914 18.240 22.618

135 Heidenheim 103.006 12.177 29.386 20.958 26.836

136 Ostalbkreis 170.000 27.901 51.176 62.138 59.985

211 Baden-Baden 6.435 0 907 987 2.198

212 Karlsruhe Stadtkreis 13.826 3.535 3.369 7.623 8.641

215 Karlsruhe Landkreis 74.133 26.407 32.096 65.299 46.446

216 Rastatt 38.006 2.011 11.461 15.911 13.772

221 Heidelberg 7.900 765 2.163 1.390 2.454

222 Mannheim 570 158 11 73 12

225 Neckar-Odenwald-Kreis 25.300 3.813 9.873 14.742 10.098

226 Rhein-Neckar-Kreis 77.250 22.501 35.233 73.175 32.592

231 Pforzheim 18.919 2.351 3.191 11.390 5.830

235 Calw 157.146 10.525 49.911 35.273 39.120

236 Enzkreis 46.700 5.188 12.709 22.259 18.844

237 Freudenstadt 109.949 19.219 61.819 66.089 67.163

311 Freiburg 6.463 1.259 3.569 3.202 6.166

315 Breisgau-Hochschwarzwald 119.434 21.730 70.971 87.000 153.851

316 Emmendingen 37.944 7.939 12.592 14.928 44.180

317 Ortenaukreis 63.869 6.418 29.021 40.608 1.248

325 Rottweil 23.813 10.134 14.273 16.442 14.124

326 Schwarzwald-Baar-Kreis 45.993 7.392 29.561 33.250 54.552

327 Tuttlingen 33.263 3.819 7.961 13.034 25.092

335 Konstanz 45.888 13.451 36.601 43.498 29.762

336 Lörrach 65.061 5.719 24.652 26.710 28.868

337 Waldshut 138.072 17.212 106.794 111.150 207.568

415 Reutlingen 62.199 11.341 15.581 21.586 14.180

416 Tübingen 43.511 3.991 8.451 9.122 7.132

417 Zollernalbkreis 11.001 1.975 2.903 5.309 7.607

421 Ulm Stadtkreis 9.316 1.571 4.372 3.635 4.841

425 Alb-Donau-Kreis 103.985 18.688 32.207 24.322 35.534

426 Biberach 115.981 38.158 70.296 49.693 84.346

435 Bodenseekreis 37.536 11.994 25.392 25.373 23.909

436 Ravensburg 116.969 42.757 88.037 68.182 71.309

437 Sigmaringen 5.516 1.153 2.836 4.301 6.712

Gesamtergebnis 2.382.500 443.615 1.042.073 1.264.038 1.388.837

* für den Stadkreis Heilbronn liegen uns zum Staatswald keine Daten vor, da die Buchungen gemeinsam mit dem 
Landkreis Heilbronn vorgenommen wurden. Im Stadtkreis liegen lediglich 173 ha Staatswald. 

Anlage 7
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Anlage 8


	Lesezeichen strukturieren

